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SCHREIBEN VON AMMANN[STABFUEHRER] UND RAT DER STADT ZUG AN
LANDAMMANN UND LANDRAT VON OBWALDEN

"Unser . . . Mitbürger Joachim M e r t z , hate uns eröffnet undt Zuemahlen

eine schrifftliche durch Ewer . . . Cantzley undt gwohnlichem Landtsigel ver-

fertig [ ten ] verkomnus vorgwissen worin enthalten , dass er Jährlichen auff

Martini Von Eweren H. Landtseckhelmeister solle Zuo beziehen haben 500 gl.

bis Undt so lang er umb eine E . E . U. G. L . A. E . übergebene Zuo Kerns Stehente

8000 Ib . weisente gult bezalt sein werde , nun aber der gedachter verkormnus

. . . zuo wider habe er auff nunmehr Verloffnen Martini verfallens termin durch

abgeschichten expresse nit erheben mögen , sonder Jme nit gar die helffte Zuo

. . . Zahlen anerbotten worden . Undt weillen nun diser ihme gantz unverhoffter

ausstandt nit allein seinen gebnen parrollen , sondern auch wegen ansuochenten



abtrags der Jenigen so er Jhnen dis gelt gar eigentlich versprochen habe,

sehr nachtheillig wäre"  und ihm dadurch grosse Unkosten erwachsen

würden , habe er sie gebeten , ihm vermittels eines Empfehlungs¬

schreibens zu seinem Recht zu verhelfen . "Wan nun da uns bekannt ist,

das gesagter Unser Mitbürger vor 3 Jahren ein Stuckh guet erkaufft , undt uns

umb bezahlung diser 8000 Ib . gült ersuocht hat , solche darlychung oder Kauff

aber haben Jhr U. G. L . A. E . uns dazuo mahl nit gestätten wollen , sondern Jhr

Jhme disere gült obberüehrter maassen versprochen haben , worauff er gliche

termin disers guets halben mit gwüssen burgers leuten die Jhme das gelt sel¬

ber Zeit samenthafft geschossen gmacht , undt durch unser Cantzley versichern

Lassen , wan nun er diser seiner bey E . U. G. L . A. verhoffenter und unzweifflenter

Zahlung dermahlen beraubt , undt enteüsseret sein mueste , er anders nichts

vordem rächten , den an Jhnen ansprächenten Costen , undt Schadens abtrags Zuo

erwahrten hette . Wollen also nit glaiben , wan die sach also nach seinem vor¬

geben gestaltet und bewandt ist dass er in von Ewerem H. landtsekhelmeister

köne und möge auffgehalten werden , sondern von E . U. G. l . A. E . Jhm werde anbe¬

fohlen werden , gedachten unser Mitbürger Nach Laut seiner habenten wohl erleü-

terten gwarsame , Zuo Abhebung sonsten Jhme erfolgenten unglegenheit bezahlen

solle,umb damit er sein frommen Schaffen , undt in abgang dessen sein sonst

erwahrtenter unausblibenten schaden an Jhme H. Landtseckhelmeister zuo suochen

veranlasset werde , glich wie wir an diser so gebührenter wilfahr einigen

Zweiffel nit haben , als werden wir auch bey künfftigen dergliechen begeben-

heiten den Ewerigen auch alle gebühr erfolgen Lassen . "

In einer ebenfalls von Wolfgang Vogt  geschriebenen Dorsual-

notiz wird vermerkt , dass vorliegendes Schreiben am 18 . November

abgesandt worden sei.

Konzept , von StadtSchreiber Wolfgang Vogt
AH 43 , 304- 305 - Blatt 305r  leer
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